
 Oensingen, im Dezember 2025 
 
 
 
Kt. TWK SOSV, LG 10m und LP 10m, vom 31.1. und 1.2.2026 
 
 
 
Auszug aus der Hausordnung der Sporthalle Bechburg, Gemeinde Oensingen 
 
 
ArƟkel 5, Schuhwerk 
Die Sporthalle darf nur mit sauberen Turnschuhen, die ausschliesslich für die 
Hallenbenützung besƟmmt sind (nicht abfärbende Sohlen), betreten werden. 
(Schiessschuhe gelten dementsprechend!) 
Dies gilt für alle, AthleƟnnen und Athleten, Betreuer, Trainer und Helfer, etc., die sich 
im Turnhallenbereich in der Sporthalle auĬalten wollen. 
 
 
Für die Besucher bestehen keine Einschränkungen, diese können die Sporthalle, d.h. 
insbesondere den Eingangs- und Tribünenbereich mit den normalen Schuhen betreten. 
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